
 

 
 

Verordnung zur Änderung der 

 

P O L I Z E I V E R O R D N U N G 

 

gegen umweltschädliches Verhalten, Belästigung der Allgemeinheit, zum Schutz 

der Grün- und Erholungsanlagen und über das Anbringen von Hausnummern 

(Polizeiliche Umweltschutz-Verordnung) 

 

 
Aufgrund von § 10 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 des Polizeigesetzes für 

Baden-Württemberg (PolG) in der Fassung vom 13. Januar 1992 (GBl. S.1) wird mit Zustimmung 

des Gemeinderats vom 25.07.2006 verordnet: 

 

§ 1 Neufassung von § 5 Ziffer I. 

 

§ 5 Ziffer I. erhält folgende Fassung: 

 

Allgemein zugängliche Sport- und Spielplätze, die weniger als 50 m von der Wohnbebauung ent-

fernt sind, dürfen in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr und zwischen 20.00 Uhr und 

08.00 Uhr nicht benützt werden. 

Der Sportplatz bei der Schule darf außerdem an Sonn- und Feiertagen nicht benützt werden. 

 

 

§ 2 Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

 

 

Ausgefertigt: 

 

Hülben, den 26.07.2006                     

 

 

Siegmund Ganser 

Bürgermeister 

 

Verfahrensvermerke: 

 
Der Gemeinderat hat dieser Polizeiverordnung am 25.07.2006 zugestimmt.  

Sie wurde nach der örtlichen Bekanntmachungssatzung am 28.07.2006 im Gemeindeboten der Gemeinde Hülben 

öffentlich bekannt gemacht.  

Sie tritt am 29.07.2006 in Kraft (§ 12 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 PolG).  

Sie wurde dem Landratsamt Reutlingen mit Bericht vom 31.07.2006 vorgelegt (§ 16 PolG). 


